
 

4.41- 8240.126-180001 
 
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG); 
Antrag vom 21.11.2017 auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG, für die Errichtung und 
Betrieb eines Tierhaltungsbetriebes, bestehend aus Rinderhaltung und Hähnchenmast, auf den 
Grundstücken Fl.-Nrn. 585 und 650 Gemarkung Maisenberg, Gemeinde Engelsberg, durch Herrn Wal-
ter Sax, Oberharrer 1, 84549 Engelsberg 
- Durchführung einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles nach dem UVPG 

 
Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 UVPG 

 

Herr Walter Sax betreibt auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 585 und 650 Gemarkung Maisenberg, Ge-
meinde Engelsberg eine baurechtlich genehmigte Rinderhaltung. Der landwirtschaftliche Betrieb soll 
durch die Errichtung und Betrieb einer Hähnchenmastanlage erweitert werden. Die Hähnchenmast in 
Verbindung mit der bestehenden Rinderhaltung ist gemäß Nr. 7.1.11.3 i.V.m Nr. 7.1.3.2 des Anhang 1 
der 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtig. 
 
Für das Vorhaben wird eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach § 4 BImSchG beantragt. 
Der Antrag ist am 15.12.2017 eingegangen und wurde zuletzt am 07.08.2020 ergänzt.  
 
Für das Vorhaben ist gem. Nr. 7.11.3 der Anlage 1 UVPG i.V.m. § 7 Abs. 2 UVPG eine standortbezo-
gene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in Zwei Stufen durchgeführt (§ 7 
Abs. 2 UVPG). In der ersten Stufe prüft die zuständige Behörde ob bei dem Vorhaben besondere ört-
liche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. Ergibt die 
Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht 
keine UVP-Pflicht.  
Ergibt die Prüfung aber in der ersten Stufe, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so 
prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Krite-
rien, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere 
Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungs-
entscheidung zu berücksichtigen wären.  
 
Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens wurden durch den Vorha-
bensträger Angaben gemäß § 7 Abs. 4 i.V.m Anlage 2 des UVPG vorgelegt. 
Aufgrund dieser Angaben konnte schlüssig darlegt werden, dass keine besonderen örtlichen Gege-
benheiten gemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG aufgeführten Schutzkriterien durch das Vorhaben 
nachteilig berührt werden.  
 
Am Standort sowie innerhalb eines Umkreises von 2 km befinden sich keine besonderen örtlichen 
Gegebenheiten nach Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG. Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Sinne von § 7 Abs. 2 UVPG besteht daher nicht.  
 
Bei dieser Einschätzung wurden auch die im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens hierzu abgegebenen Stellungnahmen der beteiligten Fachstellen/ Behörden und 
Aussagen/Stellungnahmen der beauftragten Gutachter - Ingenieurbüro Greiner und iMA Richter & 
Röckle - zum Vorhaben berücksichtigt. Beide Gutachter führen auf, dass bei antragsgemäßer Errich-
tung und ordnungsgemäßem Betrieb der Anlage,  



 

- schädliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen und Lärm für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorge-
rufen werden sowie 

- Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile und erhebliche Beläs-
tigungen durch Luftverunreinigungen und Lärm getroffen ist, insbesondere durch die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung und 

- Energie sparsam und effizient verwendet wird. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Feststellung nicht selbstständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG).  
 
Nähere Informationen hierzu können beim Landratsamt Traunstein, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, 83278 
Traunstein, Zimmer-Nr. B 2.77 eingeholt werden. Um vorherige Terminvereinbarung unter der Tele-
fonnummer 0861-58-275 wird gebeten. 
 
Traunstein, 17.09.2020 
Landratsamt Traunstein   
 
 
 
Christian Nebl 
Abteilungsleiter   


